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Allgemeine Vorschrift des Landkreises Freudenstadt 
zur Festsetzung von Höchsttarifen als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung im Landkreis 

Freudenstadt im öffentlichen Personennahverkehr  
(Schiene) 

 
 
 

Präambel 
 

Mit Vertrag vom 15.10.2001 führten der Landkreis Freudenstadt und der Tarifverbund Freudenstadt GmbH 
zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (nachfolgend ÖPNV genannt) einen kreisweit 
geltenden Verbundtarif (nachfolgend vgf-Verbundtarifvertrag genannt) mit Wirkung ab 01.11.2001 ein 
(Anlage 1).   
 
Am 03.12.2009 trat die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (nachfolgend VO (EG) 1370/2007 genannt) in Kraft. 
Nach der VO (EG) 1370/2007 können die zuständigen Behörden den Betreibern von ÖPNV-Leistungen 
(nachfolgend Betreiber genannt) im Rahmen einer allgemeinen Vorschrift Ausgleichsleistungen für die 
Erfüllung festgesetzter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (Art. 2 e) VO (EG) 1370/2007) in Gestalt von 
Höchsttarifen gewähren. 
 
Der Landkreis Freudenstadt hat als Aufgabenträger für den ÖPNV in seinem geographischen 
Zuständigkeitsgebiet als zuständige Behörde im Sinne der VO (EG) 1370/2007 die nachfolgende allgemeine 
Vorschrift für den öffentlichen Personennahverkehr im Bereich Schiene erlassen.  
Der Erlass der allgemeinen Vorschrift als Satzung erfolgte kraft Beschluss im zuständigen Gremium des 
Aufgabenträgers, dem Kreistag des Landkreises Freudenstadt.  
Die Satzung wird der Rechtsaufsichtsbehörde (§ 3 Abs. 3 LKrO) angezeigt. 
 
Zweck dieser allgemeinen Vorschrift ist es, die den Betreibern resultierenden Mindereinnahmen 
auszugleichen, welche ihnen aus der Anwendung des einheitlichen Höchsttarifs als gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtung unter Ausschluss der Anwendung von Haustarifen entstehen. 
 
 
 

 
§ 1 

Rechtsgrundlage 
 

Nach Art. 3 Abs. 2 S. 1 VO (EG) 1370/2007 i.V.m. § 3 LKrO erlässt der Landkreis Freudenstadt diese  
allgemeine Vorschrift - Schiene - i.S.d. VO (EG) 1370/2007 als Satzung. 
 
 

 
§ 2 

Geltungsbereich 
 

(1) Geographischer Geltungsbereich (Art. 4 Abs. 1 a) Hs. 2 VO (EG) 1370/2007) dieser allgemeinen 
Vorschrift und damit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen nach § 3 dieser Satzung ist der 
Landkreis Freudenstadt (Anlage 2).  
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(2) Sachlich und persönlich entfaltet die allgemeine Vorschrift gegenüber jedermann Wirkung, der im Gebiet 
nach Anlage 2 gegenüber allen Fahrgästen und Gruppen von Fahrgästen ÖPNV-Leistungen i.S.d. § 2 
Abs. 5 AEG im Schienenpersonennahverkehr erbringt. 

 
 
 

§ 3 
Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen: Art. 4 Abs. 1 a) Hs. 1 VO (EG) 1370/2007 

 
(1) Der vgf-Verbundtarifvertrag des Tarifverbundes Freudenstadt GmbH und des Landkreises Freudenstadt 

(Anlage 1) in seiner jeweiligen Fassung wird gemäß Artikel 3 Abs. 2 der VO (EG) 1370/2007 mit seinen 
Regelungen zu den Tarifbestimmungen und Beförderungsentgelten als Höchsttarif für alle Fahrgäste und 
Gruppen von Fahrgästen festgesetzt. 
Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung besteht in der Verpflichtung zur Anwendung und Einhaltung der 
gemäß § 3 Abs. 1 des vgf-Verbundtarifvertrags und dessen Anlage 1 festgelegten Tarifbestimmungen, 
Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung für die Erbringung 
öffentlicher Personenverkehrsleistungen i.S.d. § 2 Abs. 5 AEG für alle Fahrgäste und Gruppen von 
Fahrgästen. 
 

(2) Die von den Betreibern damit zu erfüllenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Art. 4 Abs. 1, 
Art. 2 e) VO (EG) 1370/2007 sind im Einzelnen: 
1. Innerhalb des Landkreises Freudenstadt (§ 2 Abs. 1 der Satzung; Anlage 2) dürfen 

Personenverkehrsleistungen im ÖPNV i.S.d. § 2 Abs. 5 AEG nur zu den Tarifbestimmungen, 
Beförderungsentgelten und Beförderungsbedingungen gemäß dem vgf-Verbundtarifvertrag (Anlage 
1) in seiner jeweils gültigen und genehmigten Fassung durchgeführt werden.  

2. Die Betreiber erkennen die Fahrausweise gegenseitig an. 
3. Die Betreiber einer ÖPNV-Leistung müssen  

a) Gesellschafter der Verkehrs-Gemeinschaft Landkreis Freudenstadt GmbH (nachfolgend vgf 
genannt) sein, wozu sie i.S.d. § 2 Abs. 4 des Vertrags vom 15.10.2001 diskriminierungsfrei 
aufzunehmen und zu integrieren sind, oder 

b) mit der vgf einen Kooperationsvertrag schließen. Auf dessen Abschluss haben die Betreiber einen 
Anspruch. 

Hierin begründet sich der Anreiz zur Aufrechterhaltung und Entwicklung der Erbringung von 
Personenverkehrsdiensten ausreichend hoher Qualität gemäß Ziffer 7 Spiegelstrich 2 des Anhangs 
zur VO (EG) 1370/2007. 

4. Die Betreiber müssen Vertragspartei des Einnahmenaufteilungsvertrags der vgf vom 20.12.2006 
(Anlage 3) sein (s. § 6 der Satzung). Auf dessen Abschluss haben die Betreiber einen Anspruch. 

 
 
 

§ 4 
Ausgleich, Ausgleichsparameter: Art. 4 Abs. 1 b) i) EG (VO) 1370/2007 

 
(1) Der Landkreis erstattet den Betreibern auf Grundlage von Art. 3 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 einen 

Ausgleich für deren Mindererlöse und Kosten, die den Betreibern durch diese allgemeinen Vorschrift, den 
festgelegten Höchsttarif und die damit enthaltenen gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen entstehen. 
 

(2) Auszugleichende Lasten sind abschließend 
1. Harmonisierungsverluste, die aus der Differenz zwischen den jeweiligen Haustarifen der Betriebe 

(Altfahrgeldeinnahmen) und dem geltenden Verbundtarif (aktuelle Fahrgeldeinnahmen) für die 
jeweilige konkrete Fahrt mit einem Betreiber entstehen. 

2. Durchtarifierungsverluste, die entstehen, weil ein Fahrgast, der für seine Fahrstrecke mehrere 
Betreiber nutzt und damit vor der Verbundgründung mehrere Fahrausweise kaufen musste, 
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wohingegen er nunmehr nur noch einen Fahrausweis im Verbundtarifraum benötigt, der im Preis 
günstiger ist als die Summe der bisherigen Fahrausweise.   

3. Mindereinnahmen, die sich im Bereich der Ausgleichszahlungen gem. § 148 SGB IX aus der 
Absenkung des Haustarifs auf den Verbundtarif ergeben. 

 
(3) Die Berechnung der Ausgleichsbeträge beruht gemäß Ziffer 1 des Anhangs zu VO (EG) 1370/2007 auf 

den Ziffern 2 – 7 des Anhangs zu VO (EG) 1370/2007. Die konkrete Berechnungsmethodik ergibt sich 
aus der Anlage 4. 
 

(4) Die Nachweise zur Berechnung der Ausgleichsbeträge hat die Geschäftsstelle der vgf dem Landkreis 
gegenüber spätestens bis zum 30. September für das vorangegangene Geschäftsjahr zu erbringen. 
 

(5) Die Ausgleichsbeträge werden an die vgf ausbezahlt. 
Die Vertragspartner gehen davon aus, dass es sich um einen nicht steuerpflichtigen Zuschuss handelt, 
der um die jeweils gültige Mehrwertsteuer bereinigt wird. Für die Ausgleichszahlungen für die 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen der Betreiber in Form von Personenverkehrsleistungen fällt keine 
Umsatzsteuer an. Sollte sich diese Beurteilung oder die Rechtslage ändern, verpflichtet sich der 
Landkreis, die anfallende Umsatzsteuer, zuzüglich der ggf. auftretenden Zinsen, zu bezahlen.  
 

(6) Die Erstattung einer festgestellten Überkompensation und deren Verzinsung richtet sich nach der 
Bekanntmachung der Kommission „Rechtswidrige und mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbare 
staatliche Beihilfen: Gewährleistung der Umsetzung von Rückforderungsentscheidungen der 
Kommission in den Mitgliedstaaten (2007/C 272/05)“ vom 15.11.2007 (AblEU Nr. C 272/4). 

 
 
 

§ 5 
Kostenaufteilung: Art. 4 Abs. 1 c) VO (EG) 1370/2007 

 
(1) Die Kosten, die mit der Erbringung der ÖPNV-Leistung in Verbindung stehen, insbesondere 

Personalkosten, Energiekosten, Infrastrukturkosten, Wartungs- und Instandsetzungskosten für 
Fahrzeuge, das Rollmaterial, die Anlagen, die für den Betrieb der Personenverkehrsdienste, die 
Fixkosten und eine angemessene Kapitalrendite, haben die Betreiber selbst zu tragen. 
 

(2) Die Kosten für die Geschäftsstellen und die Geschäftsführer der vgf hat der Landkreis Freudenstadt zu 
übernehmen. Die Betreiber haben die Kosten eines Mitarbeiters der Geschäftsstelle zur tragen. 
 

 
 

§ 6 
Einnahmenaufteilung: § 4 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 

 
(1) In Ausführung von Art. 4 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007 und als Anreiz im Sinne von Nr. 7 des Anhangs der 

VO (EG) 1370/2007 gilt das Nettoprinzip. Die Betreiber tragen damit das Erlösrisiko. Sie haben keine 
Ansprüche auf einen Verlustausgleich im Nachhinein. Hierin begründet sich i.S.d. Ziffer 7 Spiegelstrich 1 
des Anhangs der EG (VO) 1370/2007 der Anreiz zur Aufrechterhaltung oder Entwicklung der Erbringung 
einer wirtschaftlichen Geschäftsführung. 
 

(2) Die Fahrgeldeinnahmen stehen alleine den Betreibern zu. Die Einnahmenaufteilung richtet sich nach 
dem Einnahmenaufteilungsvertrag der vgf vom 20.12.2006 und dem Änderungsnachtrag zum 
Einnahmeaufteilungsvertrag vom 04.11.2009 (Anlage 3). 
 

(3) Änderungen der Durchführungsvorschriften der Einnahmenaufteilung bedürfen der Zustimmung des 
Landkreises (Art. 4 Abs. 2 VO (EG) 1370/2007). 
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§ 7 
Vermeidung übermäßiger Ausgleichsleistungen: Art. 3 Abs. 2 S. 2 i.V.m. Anhang VO (EG) 1370/2007 

 
Führt ein Betreiber eines öffentlichen Dienstes neben den Diensten, die Gegenstand einer 
Ausgleichsleistung sind und gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unterliegen, auch andere Tätigkeiten 
aus, so muss i.S.d. Ziffer 5 des Anhangs zur VO (EG) 1370/2007 die Rechnungslegung für diese 
öffentlichen Dienste zur Erhöhung der Transparenz und zur Vermeidung von Quersubventionen getrennt 
erfolgen. Hierzu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 
1. Die Konten für jede dieser betrieblichen Tätigkeiten werden getrennt geführt und der Anteil der 

zugehörigen Aktiva sowie die Fixkosten werden gemäß den geltenden Rechnungslegungs- und 
Steuervorschriften umgelegt. 

2. Alle variablen Kosten, ein angemessener Beitrag zu den Fixkosten und ein angemessener Gewinn im 
Zusammenhang mit allen anderen Tätigkeiten des Betreibers eines öffentlichen Dienstes dürfen auf 
keinen Fall der betreffenden öffentlichen Dienstleistung zugerechnet werden. 

3. Die Kosten für die öffentliche Dienstleistung werden durch die Betriebseinnahmen und die Zahlungen 
staatlicher Behörden ausgeglichen, ohne dass eine Übertragung der Einnahmen in einen anderen 
Tätigkeitsbereich des Betreibers eines öffentlichen Dienstes möglich ist. 

4. Auf Verlangen des Landkreises weisen die Betreiber nach, dass die von ihm gewährten 
Ausgleichszahlungen den finanziellen Nettoeffekt gem. Ziff. 2 des Anhangs der VO 1370 nicht 
überschreiten. 

 
 

 
§ 8 

Veröffentlichungen 
Die Veröffentlichung des jährlichen Gesamtberichts des Landratsamtes Freudenstadt über die in dessen 
Zuständigkeitsbereich fallenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen, die ausgewählten Betreiber eines 
öffentlichen Dienstes und die diesen Betreibern zur Abgeltung gewährten Ausgleichsleistungen gemäß § 7 
Abs. 1 VO (EG) 1370/2007 erfolgt im Internetauftritt des Landratsamtes Freudenstadt www.landkreis-
freudenstadt.de. 
 
 
 

§ 9 
Grundlegende Änderung der Verhältnisse, unbillige Härte 

Sofern sich die dieser allgemeinen Vorschrift zugrundeliegenden rechtlichen oder sonstigen Verhältnisse 
wesentlich ändern oder bei Vollzug dieser allgemeinen Vorschrift unbillige Härten auftreten, die ursächlich 
und im Zusammenhang mit der aus dieser allgemeinen Vorschrift auferlegten gemeinwirtschaftlichen 
Verpflichtung stehen, wird das Landratsamt Freudenstadt im Zusammenwirken mit der Tarifverbund 
Freudenstadt GmbH und den Betreibern eine für alle Beteiligten angemessene Anpassung der allgemeinen 
Vorschrift bewirken. 
 

 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Freudenstadt, den ______________________                                  _____________________________ 
        Dr. Klaus Michael Rückert 
        Landrat 
        Landkreis Freudenstadt 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
 
 
Anlage 1: Vertrag vom 15.10.2001 zwischen dem Landkreis Freudenstadt und dem Tarifverbund 
Freudenstadt GmbH zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch einen kreisweit 
geltenden Verbundtarif  
 
Anlage 2: Geographischer Geltungsbereich – Gebiet Landkreis Freudenstadt 
 
Anlage 3: Einnahmeaufteilungsvertrag vom 20.12.2006 mit Änderungsnachtrag vom 24.11.2009 
 
Anlage 4: Berechnungsverfahren 
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Anlage 1 zur Allgemeinen Vorschrift im Landkreis Freudenstadt nach VO (EG) 1370/2007  

- Vertrag vom 15.10.2001 zwischen dem Landkreis Freudenstadt und der Tarifverbund 
Freudenstadt GmbH zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch 
einen kreisweit geltenden Verbundtarif  
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Anlage 2 zur Allgemeinen Vorschrift im Landkreis Freudenstadt nach VO (EG) 1370/2007  
- Geographischer Geltungsbereich der allgemeinen Vorschrift – Gebiet Landkreis Freudenstadt 
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Anlage 3 zur Allgemeinen Vorschrift im Landkreis Freudenstadt nach VO (EG) 1370/2007  
- Einnahmeaufteilungsvertrag vom 20.12.2006 mit Änderungsnachtrag vom 24.11.2009 
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Anlage 4 zur Allgemeinen Vorschrift im Landkreis Freudenstadt nach VO (EG) 1370/2007  
-   Berechnungsverfahren 

 
 
 
I. Grundsätze des Berechnungsverfahrens: 
Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit einer allgemeinen Vorschrift sind gemäß Ziffer 1 des Anhangs 
zur VO (EG) 1370/2007 nach den Regeln des Anhangs zu VO (EG) 1370/2007 zu berechnen. Demnach ist 
u.a. vorgeschrieben: 
 

1. Nach Ziffer 2 des Anhangs zur VO (EG) 1370/2007 dürfen Ausgleichsleistungen den Betrag nicht 
überschreiten, der dem finanziellen Nettoeffekt der Summe aller (positiven oder negativen) 
Auswirkungen der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen auf die Kosten und Einnahmen des 
Betreibers eines öffentlichen Dienstes entspricht. Die Auswirkungen werden beurteilt anhand des 
Vergleichs der Situation bei Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung mit der Situation, die 
vorläge, wenn die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung nicht erfüllt worden wäre. Für die Berechnung des 
finanziellen Nettoeffekts geht die zuständige Behörde nach dem folgenden Modell vor: 

Kosten, die in Verbindung mit einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung oder einem Paket 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen entstehen, die von einer oder mehreren zuständigen Behörden 
auferlegt wurden und die in einer allgemeinen Vorschrift enthalten sind, 

abzüglich aller positiven finanziellen Auswirkungen, die innerhalb des Netzes entstehen, das im 
Rahmen der betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung(en) betrieben wird, 

abzüglich Einnahmen aus Tarifentgelten oder allen anderen Einnahmen, die in Erfüllung der 
betreffenden gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung(en) erzielt werden, 

zuzügliche eines angemessenen Gewinns, 
ergeben den finanziellen Nettoeffekt. 

 
2. Die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen kann Auswirkungen auf mögliche 
Beförderungstätigkeiten eines Betreibers haben, die über die betreffende(n) gemeinwirtschaftliche(n) 
Verpflichtung(en) hinausgehen. Zur Vermeidung von übermäßigen oder unzureichenden 
Ausgleichsleistungen werden daher bei der Berechnung des finanziellen Nettoeffekts alle 
quantifizierbaren finanziellen Auswirkungen auf die betroffenen Netze des Betreibers berücksichtigt. 
 
3. Die Berechnung der Kosten und Einnahmen erfolgt anhand der geltenden Rechnungs- und 
Steuervorschriften. 

 
 
 
II. Konkretes Berechnungsverfahren: 
 

1. Harmonisierungsverluste: 
 

 Anzahl der verkauften Fahrkarten x Haustarif 
 abzüglich 
 Anzahl der verkauften Fahrkarten x Verbundtarif 
 ergibt 
 Harmonisierungsverlust 
 
 Zusatz:  
 Maßgeblich sind die jeweiligen von der Genehmigungsbehörde genehmigten Tarife. Diese sind durch   
 die vgf/die Verkehrsunternehmen zu veröffentlichen. 
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2. Durchtarifierungsverluste:  
 
Fortgeschriebene Basiseinnahmen x 8 % ergibt Durchtarifierungsverlust 

 
 

3. Mindereinnahmen § 148 SGB IX: 
 

Harmonisierungsverlust x maßgeblicher Prozentsatz ergibt Ausgleichsbetrag 
 
 

4. Nach dem Verbundstart zusätzlich verkaufte Fahrausweise gemäß Anlage 5 des Vertrags vom 
15.10.2001 zwischen dem Landkreis Freudenstadt und dem Tarifverbund Freudenstadt GmbH zur 
Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch einen kreisweit geltenden 
Verbundtarif  (Anlage 1 der Satzung) werden hinsichtlich der Harmonisierungs- und 
Durchtarifierungsverluste nicht mit dem Landkreis abgerechnet. Die Ausbildungszeitkarten sind 
hiervon ausgenommen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


